
---

5~8 der Beilagen zu den stenograuhischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r l c h t 

des Ausschusses für soziale Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschlu3 des Nationalrates vom 16. Juni 

197'1, betreffend ein 3undesgesetz, mit dem das;'_rbeitszeit­

gesetz abgeändert ;",ird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschlu:'?, des l~atiQnalrates 

sollen die ~uschläge für die ersten vier bzw. fünf Dberstunden 

von bisher 25 Prozent auf 50 :Prozent des IJorualstundenlob.nes 

angehoben 'v;erden. :Ferner soll die bisherige BesticL1ung, )·;onach 

das i\rbei tsinspektorat eine Arbeitszeit von über 10 Stunden 

nur be\;:illigen kann, Fenn dies im öffentlichen Interesse er­

forderlich ist, entfallen. 

Der vorJ_iegende Gesetzesbeschluß des ;Tationalrates geht 

sovIei t er die Erhöhung des ~'oerstundenentgel ts -jetrifft auf 

eine Entschließung des Bundesrates vom 5. Juli 1970 zurück, 

die zur Einbringung ein~r entEP:r~_c}JJilld.0~giBrungsvorla§-€l im 

Nationalrat führte. Am 19. November 1970 hat darüber hinaus 

der Bundef3rat im Gegenstand auch einen diesbezüglichen,formellen 

Gesetzesantrag im Sinne des Art. 41 Abs. 2 B_VG beschlossen. 

Der Ausschu3 für soziale Angelegenheiten hat die gegen­

st,<,indliche Vorlage in seiner Si tzung vom 22. Juni 197'1 in Ver­

handlung genommen und cit Stimmenmehrheit beschlossen, dem 

Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt EOr:Ü t der ;~usschuß für 

soziale ;~ngelegenhciten den Antrag, der Bundesrat v.'Olle be­

schließen: 

Gegen den GesetzesbeschluB des Nationalrates vom 16. Juni 

1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitszeitge­

setz abgeändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

K u,n s t ä t t e r 

Berichterstatter 

Hien, am 22 .. Juni 1971 

;~ella EI a n z -I i k 

Obmann 

548/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




